
IV.2 Moderner Staat I:

Der intervenierende Leistungsstaat

Ein Typus des modernen Staates1 wird als Interventions- und Leistungsstaat bezeich-

net. Dabei sei der moderne europäische Interventions- und Rechtsstaat im wesentlich

weiterhin ein totaler Staat,2 ein Machtstaat, mit einem »Satz von Institutionen mit der

Funktion,Entscheidungenzu treffenunddasBeschlossenedurchzuführen sowie soziale

Kontrolle auszuüben« (Reinhard 2007: 11). Gleichwohl ist diese Kontrolle rechtsstaatlich

eingehegt und erfolgt vermehrt überweiche Instrumente der Steuerung denn harte Ver-

und Gebote. Der intervenierende Leistungsstaat ist somit kein autoritärer Obrigkeits-

staat. Anter (2013: 23) verbindet dies, wenn er davon spricht, dass das »Gewaltmonopol

nicht nur das zentrale Kriterium des Staates ist, sondern sich überdies als Bedingung

der Möglichkeit von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erweist.« Der intervenierende

Leistungsstaat bedient sich der öffentlichen Verwaltung und organisiert mit ihrer Hil-

fe »weitgehend die Ressourcenverteilung und gesellschaftliche Koordination« (Braun/

Giraud 2014: 180). Er verkörpert damit den Typus des Leistungsstaats (Modell des Staa-

tes) sowie des Interventionsstaats (Modell der Staatlichkeit).

IV.2.1 Modell des Staates: Leistungsstaat

Das als Leistungsstaat bezeichneteModell des Staates kennzeichnet einemassive Auswei-

tung der Leistungserbringung durch den Staat. Über die innere und äußere Sicherheit

sowie die innere Ordnung hinaus übernimmt der Staat in diesemModell weitreichende

Aufgaben in fast allen Teilbereichen vonWirtschaft und Gesellschaft.

Gerade das Entstehen des über den Fürsorgestaat hinausreichenden Sozial- und

Wohlfahrtsstaates im 20. Jahrhundert kennzeichnet eine Ausweitung der staatlichen

1 Zur Herausbildung und Entwicklung des modernen Staates siehe etwa Mergel (2022) oder Thiele

(2019: 44–108).

2 Mergel (2022: 195) betont dagegen, dass der Totale Staat und der Interventionsstaat idealtypisch

sehr unterschiedliche Staatstypen beschreibenwürden, wenngleich »in der Realität […] die Entfer-

nung nicht notwendig so groß« sei.

https://doi.org/10.14361/9783839470657-052 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839470657-052
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


186 Samuel Greef: Staat und Staatlichkeit im digitalen Zeitalter

Leistungsdimension. Dadurch, dass vormals private Aufgaben verstaatlicht werden,

dringt der Staat in immer mehr Lebens- und Gesellschaftsbereiche vor, womit sich die

ihm zuschreibbaren Staatsaufgaben ausweiten. Walkenhaus (2006: 38) stellt fest, dass

damit »nicht die Regulierungstätigkeit, sondern die Leistungsaufgaben expandieren.«

Damit geht es um eine umfassende staatliche Direktzuständigkeit in der Daseinsvor-

sorge. Neben der sozialen Sicherung und anderen lebenswichtigen Dienstleistungen ist

hier insbesondere auch die Verantwortung für die zentralen gesellschaftlichen Infra-

strukturen zu nennen. Den Leistungsstaat kennzeichnet der hoheitliche Betrieb (und

die Übernahme von Investitionen) von Wasser-, Strom-, Gas-, Telekommunikations-

und Straßennetzen in nationaler oder kommunaler Eigenregie (vgl. Mergel 2022: 198).

Diese Ausweitung der vom Staat ausgehenden und getragenen Daseinsvorsorge geht

mit einer Zunahme öffentlicher Interventionen einher. Für die Daseinsvorsorge und

die Erfüllung staatlicher Aufgaben dieser Zeit stehen »große, vertikal integrierte Staats-

unternehmen«, denn »[h]ierarchisch gesteuerte Organisationen ermöglichten zentrale

Planung und die Verteilung von Expertise in landesweiten Versorgungssystemen«

(Foundational Economy Collective 2019: 85f.).

IV.2.2 Modell der Staatlichkeit: Interventionsstaat

Der Interventionsstaat als Modell der Staatlichkeit ist engmit dem Leistungsstaat als Mo-

dell des Staates verbunden. Beide Modelle ergänzen sich als zwei Seiten einer Medaille.

Scharpf (1991: 5) spricht bezogen auf den Interventionsstaat, von einem »spezifischen

Staatsbegriff«, dem »nach außen souveränen und nach innen hierarchisch integrierten

Staat der frühenNeuzeit«. Intervention undHierarchie weisen darauf hin, dass es beim

Modell der Staatlichkeit um die Steuerungsdimension3 geht. Der Interventionsstaat

setzt »im Interesse des Funktionierens von Gesellschaft politische Steuerungsstrate-

gien« ein, wobei es sich um »gezielte Steuerungsleistungen in Bereichen [handelt],

wo die Gesellschaft selbst nicht leisten kann« (Mergel 2022: 197). Dazu interveniert er

in immer mehr Bereichen, nicht nur in der Gesellschaft und Wirtschaft. Diese führ-

te bei der Daseinsvorsorge auch zu veränderten Steuerungszentren und involvierten

Steuerungsakteuren.

»Nach 1945 waren die Entmachtung kommunaler und regionaler Entscheidungszen-

tren sowie dieMarginalisierung intermediärer Assoziationen und gemeinnütziger Ein-

richtungen die wirtschaftliche Voraussetzung für eine effiziente Steuerung der Funda-

mentalökonomie« (Foundational Economy Collective 2019: 89).

Neben den öffentlichen Interventionen im Feld der Daseinsvorsorge ging es auch um

Wirtschaftssteuerung. Beispielsweise sei hier auf den Keynesianismus als Versuch der

3 Gleichwohl weist etwa Voigt (1993: 290) darauf hin, dass bis zu den 1980er-Jahren der Begriff der

Steuerung in den Sozialwissenschaften wenig gebräuchlich war.

https://doi.org/10.14361/9783839470657-052 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839470657-052
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

